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rPRÄ'SIID'ErNT (um 15 Uhr 17 Min.): Ich
eröffne die Sitzu.ng. Das Protokoll der letzten
SitzUlllg list ~geschäHsordinun:g:s,gemäß aufge
legen; es ist lunheanstänrdret geblieben, demnach
als gen~hmiigtzu betrachten.

Von der heutIgen 'Sitzung hat sich entschul
digt Abg.R 'e i t her.

Hohes Haus! Es obliegt mir dlie traurige
Pflicht (die Abgeordneten erheben sich von
ihren Sitzen), eines Tol'en zu: g,edenken, der
bereits :im alten Land'ta,g von Nieaerösteneich
in dien Jahren 1902 bis 1921 bis ,zm- Trennung
von Wien und: Niederöst,elTieich seine Iganze,
große PersöllJ:liohkeit einsetzt,e: Kar! S 'e i t z,
i'hm :gilt 'unsere Tliauer.

nie hohen Verdienste, weIch'e sich der Ver
storbene um ,das ·örffentHohe Leben ,imaHge
meinenundJ die V,erwartung der Stadt Wien als
deren Bür:germeister lund Landeshauprtmamn im
besonderen erworben hat, sichern ilhrm nicht

bloß die Verehmug und! Anel1kennung seiner
Zeitigenossen, sondern auch das Gedenken der
kommenden GescMechter.

Ich habe namens des Landtages von Nieder
österpeich dem Herrn Bür:germeister ,der Stadt
Wien, rOr. h.c. Theodor Köm,er, dem Partei
vorstand der Soziallistiscih,en P,artei Öst'erreichs,
dem Herrn Präsidenten des Na'tionalrates,
Leopold Kunsohak, und der Gattin dies V,er
storbenen, Frau Emma 'Seitz, dras iherzliche
Bei'1eid ausgesprochen.

Ich danke Ihnen für Iihre Tmuer~urndig,t!bung

u.nd werde dtiesel'be im ProtokoH 'vermerken
lass'en.

Ich ersuche um V,er!lesrung des rEinIaufes.
SCHRIFTiFüHIRIEiR (Liest):
Vo:rla:ge der Landesr,egierung, betreHend

RoHfähr,en in 'derWacha:u, Oewäh1"un,g 'Von
Landeooei'hlilfen (Resoluüonsantrag des Ab
geor:dne'ten Schöherl vom 17. Au:gtust 1948 zu
Kapitel IX des Vor:ansohlages 1949).

Vorlage der >L:andesl'egiel1ung, betreUend
Land~sIkl'a:nkenlha'Us Speisinrg, vOlischußrweise
Zahllung der Kosten von AusbauarbeHen.
Vorla~e der Landesregiemng, lbetref.fend

außerordenUriche Landesrhaftuug für Wieder
aufhaudadehen.

P:RASIDtENT: Wir gd,augen zur Beratung
der Tagesordinung.

Ich ersuche dren Herrn Abg. Dr. S te i n·
,g ö t t e r, die VerhranrdrIu:n~g zur Zaht! 29 ein
zuleiten.

IBeriohtlerstaHer Ahg. Dr. STEINGÖTTER:
loh ,halbe namens des V,erfassungs:ausscrhulSses
über die Vorlage der Landesr,egiel'ung, betref
fend Ort'sgemeindie Kir,chrschlag, Ver!waltung,,
bezirk Wiener Neustadt; Änderung des Ort:g
namens, zu 'berkihten.

Hoher Landtag! rOie Ortsgemei'nde Kirch
sc'hJ,alg hat eine Umgebung, 'dJiegeographisch
den Namen "Bucklige 'Welt" führt. In der
Nähe dieser Gemeinde liegt die Ka'tastrarl
gemei:l1Idre namens Krh'c'hsohla:gl. Dieser Um
stand hat die Gemeinde K,ir,chschlag hewogen,
diaihin vorsteHi,g 'Zu werden, lihr,en Namen in
,iKirchschla,g in der 'BuckHgen Welt" umzu
ändern. Der Velifassungsa1usschuß hat sich
mit diesem Antrag der rLandesregierun!g be
schäfüg,t 'und lin seiner Sitzung vom 25. Sep
tember 1949 folgenden Besohluß gef,aßt
(liest) :
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Der Hohe Landtag wolle beschrHeßen:
,,1. Die Änderung des Ortsnamens der Orts

gemeinde Ki·rchschlag rm Verwaltun:~shezirk
Wienrer Neustadt in ,Kirohschlag in der Buck
lilgen Welt' wirdj gemäß § 1 des Gesetzes vom
17. Juni 1926,LOBI. Nr. 145, genehmigt.

2. Die Landesreglierung wird beauftragt,
wegen Durfhflührullig des Beschlusses das Er
forderliche zu veranlassen."

Ich bitte um Annahme des Antmlg·es.
PRASlrDENT: Zum IWorteist niemand ge

meldet. Wir kümmen zur Abstimmung. (Ab
stimmung - Gegenprobe): Eil1'stimmirga 11

gen'O m'ill e n.
Ich ersuche den Herrn Abg. Ve seI y, die

Verhand1lrung zur Zahl 38 etinzuleiten.
Benicht·erstatter Abg. VESE'LY: Ich habe

namens des Verfassungsaussehusses über den
Antmg der Ahgeordineten Vesely, ,Dr. Stein
götter, Gaßner, Wondrak, StaHa, Sodomka
und Genossen, betreffend die Erlaslsung eines
La)l1des-Wiederverlautbarunrgsg,esetzes, zu be
richten.

Das Bundesverfassungsgesetz vom 12. Jluni
1947, BOBI. Nr. 114, über die Wh~derverlaut

harung von HechrtsrvorschdHen enmächtigt ge
mäß § 9 auch die 'Länder, im Rahmen des § 2
dieses Ges:etzesgl·ekhartirge B,eshmmungen, wie
sie für den Bund 'gdmffen werden können, für
den Bereich der Landesgesetzrgelbunrg zu er
lassen. Oie Landesregj'erung 'kann also diurch
einen :ß.eschluß des Landtages ermächtigt wer
dien, RechtsvorschriHen, ,die Angoeloe:genheirten
betreHen, für die nach den Bestimmungen des
Bundesverfassun:gsgesetzes die Gesetzrgehung
dem ,L,ande zusteht, lin lihrer durch spätere Vor
schrHten ergänzten oder ,abgeänderten Fassung
durch KrU!ndmacrhung im L'andesgesetzblatt mit
r'ecbtsveIihindlJicrher W,kkun,g neu zu verlaut
baren. Die Wiederverlautbarung steht dadurch
unt,er oder KontroHe des Lanrdt,alges, daß die
Landesr:~gie'fung verpfliohtet wird, die wieder
v'erlalutharten Recrhtsvor:schriften dem Landtag
zur Kenntnis zlU bringen.

Von dri,eser bundesgesetzüchen Ermächtiogung
haben eirne Reihe von Ländlern, 'beispielsweise
die Länder: Wi,en, Kärnten, Steiermark :und
Salizhurg, bereits Gebrauch ,gemacht.

Auch in Ni'ederösterreich bestehtei,ne dies
bezügliche dringende Notwendi~gkeit.

Auf dem Gebiete der heute ~üHri,gen

landesgesetzllichen :Bestimmungen herrlscht eine
außerordentliche Unübersichtlirchlk'eit. Die
Mehrzahl der Lal1'desgesetz'e, der'en Voll
zi'eh'unrg dem Lande obliegt, ist viel'e Jahr
zehnte alt und mußte, um mit ,der Entwick
lung SCh.ritt zu IhaHen, wiederho. Jot noveMtiert I'

werden. Ich mÖdhte ;hier 'beispid'swdse auf
die niederösterreiehisdhe Bauordnung - sie

stammt aus dem Jahre 1883 und ist seitdem
dreimal nov,elliert worden - verweilsen. Will
man also die heute gültigen Bestimmungen der
B·auordinung tatsächhch edassen, ist es mot
wendig, sich mit den Landiesgesetzblättern der
Jahre 1883, 1887, 1922 und 1934 zu breschäf
ti~en. Eine Wiederverlaruthamng des nunmehr
g:ü!Jtigen Textes i!st bisher niioht erfollgt. Die
Folg,e ist, daß die Aribeit der mit der <Bau
ofIClinung bef,aßfen Behörden, insbesonder·e also
der Gemeindreorga'ne, alber auch d,er Baumeister
und anderer dnsch'lä,girger Berufsrgruppen
wesentlich komplizliert wird; hierzu kommt
noch, ,daß zur Zeit 'auch eine Privatausgabe
der Bauordnung nic1ht 'erhälHich ist.

Aber nicht nur das Alter und die w,ieder
holte Novellienlng von Landesgesoetzen machen
eine Wi,ederverlautbarung dringend notwendig.
Hierzu kommt vielmeh'f vora1llem der Wechsel
de'f Staats- und Rechtssysteme, den wir in den
letzten zwei Jalhrzehnten durchz'u:machen ·hat
ten, und durch den eine Fülle von B,estimmun
gen ahgeändm't wurde, ,die zum Teill heute noch
in Km:ft sind,mm Teil ,auß.er Kraft gesetzt
wurden und dringend nach einer ü'berlsicht
lichen Zusammenfassung rlufen. Es ergibt sich
infolgedessen di,e zwingende NO'twendigkeit,
aHe derzeit in Kraft stehenden landes,gesetz
lichen !Bestimmungen zusammenfassend wieder
z\llver.J aut1baren.

Der VerfaSisiUnrgsausschuß hat sich mit der
Arnig,elegenrheirt heschäHi,gt, und ieh möchte
Ihnen lin sei'nem Namen nun fol'genden Antrag
unt'erbreiteJ1J (liest):

Der Hohe Landtag wolle bescrhlJireßen:
"Die Landesregircrunrg wird aufgefordert,

dem Landtag ehestens einen Gesetzentwurf,
betreffend die Wiederver.lautiharung von
Rechtsvo'fschrliften, zur Beratung {md Be
soMußfassung vorzulegen."

leh hiNe um Annahme des Arntrag,es.
PRÄ,sInENT: Z'um Worte ist niemand ,ge

meldet. Wir kommen zur Abst,iml11'ung. (Ab
stimmung): An.g e no m 'l11 ,e :n.

Ich ersuche den Herrn Abg. Ve:s el y, die
Verrhandlluillg zur Zahl 31 einzuleiten.

Berichtrel'statter Abg. VESiE,LY: Ich habe
namens des VerfalsS'ungsaussohusses ,über die
Vorlage der Landesregierung, betreffend die
Ein1hebung ei:ner Abgabe ifür das Halten von
Hunden (nö. Hundeabgah~gesetz 1950), zu
herliehteIT.

Hoher Lanrdta'g! Die Änderung des dierzei
ügen tHul1'dearbgaheges.etzes 'vom 30. Juni 1948,
LOB!. NI'. 22/1949, ist ausscMießHch durch
die neugeschaHenen bundeseinheitlichen ,R'eC'hts
vO'rschriHen auf dem Gebiete des Abgaben
rechtes 'bedingt. Es handelt sich um vier Ab
gabenvorschriHen: 1. das AlbgabemecrMsmittel-
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ges'etz vom 9. ,februar 1949, HüHL Nr. 60;
2. 'um das B,unde~geSletz, betrdfend Zustel
lungen im Bereiche der Abgahenvef'waltung
vom 9. februar 1949, BOHL Nr. 59; 3. um
das A'bg,abenednhebungsgesetz vom 30. März
1949, HOBL Nr. 103, 'und 4. um die Ahgaben
exekuüonsordinung vom 30. März 1949, BOBL
Nr.104.

Diese vier BunidJesgeset!ze sind zwingend und
se,tzen automatisch die mit ihnen im Wider
spruch ':-.tehenden Bestimmurugen des d~r

zei tigen niederösterreichischen Hundoohgabe
gesetzes außer Kraft. Dennoch ersClheint es
aus Gründen der Reclht,S'sicher'heit und ein
fachen Handihahung dieser Rec!htSivorschriften
dl1ingend erford~rlic'h, dias Hundeahg,abeg'es,etz
neu zu fassen. Es kann weder von dier B,evöl
kerung noch auch von den Gemeintdieol1ganen
verlangt werden, daß sie sich nun imei'nzeInen
darüber im klaren sind, welche Bestimmungen
des dierz,ei,tigen Textes auf Grund der geänder
ten Rechtslage nunmehr noch anwend/bar sind
und welche nioht. Eine vollständilg neue Fas
siunlg des Gesletzes war deshalb einer bloßien
Novel hepung vorzuziehen.

Die materiell-rechtlichen Bestimmull1igen, die
sich aus der Eigenart djieser Abgabe erig~ben,

wurden gegwüber ,dem letzten Oe&etz in keinem
weswtlichw Punkt g,eänder't, da die mit diesem
Gesetz in der Praxi,s !gemachten Erfahrungen
wesentliche Ändemngen als nk'ht erforderlich
scheinen lassen. Elini!g'e g'egenüber dem bis
herilgerr Text erfolg,te Ändemngen oder hinzu
gefügte ,Ergänzungen dienen ,im wesentlichen
nur der Klarstellung schon bestehender Be
stimmun~gen. Sie wupdenim Verfassungsaus
schuß ei'ngehend be.raten und zum größten Teil
aucheiruheHig besohlossen. !Ein Antr,ag, Hunde
von Sliediern unter jene Gruppen von Nutz
hUinden aufzunehmen, dii,e auf Antrag von der
Abg,abe befreit weJ1denkönnen, fand nkht die
Zustimmung des AUSlsCihus8es, weil es den
Gemeil1'dienüberlassen bleiben soll, durch Be
schluß festzusetzen, ob erstens die Abgabe für
alle Hundeo,der nur für Hunde, die nicht als
Nutzhundle geHen, eing,ehoben w.ird, lund zwei
tens im ersteren fa,He die Ahgabe ~ür Nutz
hunde so :geril1lg ,bemessen wird, daß sie keine
wesentliche Belast,un,g darstellt.

Es 'würde dem Gedanken der Gemeinde
autünomie widersppeohen, die f reizügilgkei't der
Gemeinden durch die Landes,g,esetzgebul1'g all
zusehr und vor allem in fTlagen zu he:schrän
ken, die eine lokale Differenzierung ,ermög
Hchen soHen.

Dies war im wesenHiohen der Standpunkt des
Verfassungsausschusses, den ioh Ihnen hiermit
auch zur Kenntnis !gebr.acht 'ha,be.

Der Antra,g des Verfassu'l1'~sausschusses

lautet (liest):

Der Ho!he Landtag woHe heschlheßen:
,,1. Der z'uliegende Ges,etzentwurf (siehe

Landesg'esetz vom 9. febJ1uar 1950), betref
fendJ die Einhehul1'g e,iner Abgahe für das
HaUen von Hunden (nö. Hundeahgabegesetz
1950) wird genehmigt. -

2. Die Landresrcg1ierung wird: beauftragt,
wegen Durchführung dieses Gesetzes'beschlus
ses das ErfordeJ11iche zu veranlassen."

Ich bit,te um Annahme ,dies Amtra!ges.
PRÄSIDENT: Zum Wort'e gemeldet ist der

Herr Abg. D 'u b 0 v s:k y.
Ahg. nUBOVSKY: Hoher Landtag! Der

vorliegende Gesetzentwurf über die 'Einlhehung
einer Hundea1bga'be stellt einen fortischritt
gegenüber dem bisher in Geltung gewesenen
Gesetz dar, indem er eine !forderung 'erfmlt,
die wir schon bei der letzten Be'ratung des
Gesetzentwudes zur 'Ein'hebung einer Hunde
abgabegest,ellt habel1l. ,Er stellt im § 16 fest,
daß in berücksichtigungs'würdigen fäHen be
schlo&sen werden kann, die Hundiebesitzer von
der Abgabepflicht für die Haltung eines Hun
des zu 'befreien. Diese Bestimmung stellt eine
wesentliohe Erleic1hteruill!g für viele alte Men
schen dar, die außer ihrem Hund, an dem sie
hängen, ni'ohts mehr halben und die vom bis
heDigen Gesetz dadurch benachteil'igt 'gewesen
sind, daß sie ohne rRüCiksicht auf lihre Ein
kommensver'hältnis8e die Ahgabe in der glei
chen Höhe z,ahlen mußten wie jemand, der sich
aus irigendtwdchen and~r,en MoUven einen
Hund Ihält.

Dieser Ges,etzentwurf hataher dennoch noch
verschiedene Mängel. Der 'Hauptmangel be
steht dal1in, daß das Gesetz zwar zWlischen
Nutzhundenund LUx'Uishunden unterscheidet,
aber dennoch festlegt, daß für diieals Nutz
h'unde bezei,chnet'en Hunde dii,e Besitzer den
noch eine Ahgahe entrichten müssen. Es wird
also jemand dazu verurteilt, Steuer zu zah~len,

weH 'er ,aus BerufSigründen oder aus anderen
notwendilgen Gründen gezwungen list, einen
Hund zu halten. DieSle BesNmmung tri,f,ft vor
aUem die groß,e Zalhl von Siedlern in Öster
rekh, d'ieheute zum üherwi'egeooen Teil 'einen
Hund besitzen lind dafür, weil sie enHergene
Siedilungsst>el'len halben, Steuer bezahlen müs
sen. (Landesrat Stika: Er will die Kleingärtner
retten, damit sie nicht aul den Hund kommen!)
Darin ihesteht die Ung,erechtigkeit dieses Ge
setzes.)

Wir sind 'bereit, jedem Gesetz unser,e rÜdk
ha'1'tlo'&e Zustimmun!g zu geben, das b~isp'ie1s

weise di,e Besteuel1uug 'von Reitpferden vorsieht,
und! 'wir sind Ibereit, ,ei1ner solohen Steuer in
j'eder Höhe zuzustimmen, aber von einem
solchen OesetzentwuTJ i,st 'uns bis Iheute noch
nichts bekannt Igeworden. Aber die kleinen
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Leutle, die Hunde halten, (he saUen zur Be
steuerung herangezo:gen werden! Darin hegt
ja diegaHIZe Sleuerpolitik in Österreich über
'haupt, daß man immer das Geld bei den
kleinen Leuten nimmt, während man bei den
Besitzenden immer versucht, mögl1ichst scho
nend vorz'Ulgehen, und gerade diese Gegenüber
stellung der Heitpfepcl!e :llindl der Hunde ist ein
sprechendes IBeispiel diafür.

loh erlaube mir daher, dem HO'henLandtag
folgenden R'esolutionsantrag vorzulegen (liest):

"Der § 3 des Gesetz'es betreffend- die Ein
hebung einer Abg,abe für das Halten von
Hunden hat zu lauten:

(1) Von der Abgabe Slind auf Antrag zu
befr,eien:

la) Hundle, die zur 'Bewachung von land- und
forstwirtschaftl'ichen und Igewerblichen Betrie
ben, von Siedlungshäusern und Kleingärt
nereien, von Warenvorräten oder Binnen
schiUen notwendig si'l1d;

b) Ziehihunde, die zum Fortsc'haHen usw."
Ich ersuche um di,e Zustimmun!g des Ho:hen

Hauses zu diesem Antrag, 'widrilgenf:ail'l,s wir
nicht in der Lage sind, für diesen Gesetzent
wurf zu stimmen.

PiRÄSI!DiENT: ZUlm Worte gemeldet ist
Herr P,räsident W 0 n d r a k.

Ahg. WONDRAK: Es ,ist uns soeben ein
neuer Vorschla,g gemacht 'W orden, eine neue
Steuer einzuheben, die unter Umständen, wie
Herr KOlllegle Dubovsky meint, mehr eintragen
w,irdals die Hundeabgabe selbst. Ich weiß
nicht, wie viele Reitpf,erdiees in linse'rem Lande
gJibt; ob si'e ,aber eine ergiebi:ge Steuerquelle
wären, :bezweifle ich. leh kenne nämlich weit
und breit kein Reitpfel;di, das vÜ'n dieser Ab
gabe betroUen 'Werden würde.

Was die Abgabe nach ,dem uns vorliegen
den Gesetzent1wur,f selbst anbelangt, so möchte
ich sa'gen, daß auf Grund des G{lsetzestextes
eindeutig hervorgeht, daß es ja die Gemeinden
vollkommen in der Hand haben, die Abgabe
mit 'einer bestimmten Höhe zu hegrenzen. Ich
gllauhealso, daß den W'unsch, den der Herr
Abg. üuibovsky hlier geä'ußert hat, jede Ge
meindeauch 'erfüllen kann. Nachdem die Dinge
winklich sehr unterschiedllich liegen, möchte
ich bitten, daß man di,es,e Bewegungsfreiheit,
die die Gemeinden brauchen, nicht durch ,ein
starr,es Oes1etz antastet, was unter Umständen
dann z'UunHebsamen IAuseinalndersetzungen j'n
den betreffenden Gemeinden führen könnte.
Wenn man winklich wünscht, daß di'ese Sache
gemacht wind, dann ,~laube ich, ~wäre es gut,
so'1Cihe Anträge an die ,einzdnen Gemeinden
selbst zu steNen.

Wenn Punkt ,a) des § 3 des vorliegenden
Gesetzes ,in der Fonm iabgeändert werden sollte,

wi'e Herr Kollege DU!bovsky es vorschlägt, so
list damit praktisoh auch noch nicht gedi,ent,
denn im § 4 (1) des Gesetzes steht ausdrück
lich, daß die im § 3 (1) m. g) Ibi's m), ,ge
nannten Nutzhunde ,auf A,ntrag von der Ab
gabe zu befI'eien sind,also nur ,in diesen Fällen
von g) bis m) und dann nur auf Antrag.
Wenn 'Wir die Bestlimmu:ng gemäß dem Antrag
des Ab!g. DubOlvsky ,in ,a) 'einbauen, so ergibt
sich keine unbedingt,e BiCfreilung von der Ab"
gabe. Wenn die Siedler und di'e a'bseits oder'
vereinzelt hegenden Gehöfte Hunde haUen, so
sind sie ja iauf Gr:und dies vorlie~genden Ent
wur,fes ohnedies steuer,frei, ,denn es 'heißt hier
<ausdrücklich, daß Hunde, die zur Bewachung
von: ·einzeln stehenden Oebäiuden, die mehr als
hundert Meter von anderen Wohngebäuden
enHernt liegen, dlieruen, 'VOIlI der Hundeab:giabe
über Antra'g des 'Hundebesitzers zu Ibefreien
sind. Dort ,aber, wo geschlossene Siedlungen
bestehen, trifft das natür1lich nicht zu. Ich bin
überz1eugt, daß auch auf die typischen Sied
lungen der Umstand der Hundert-,Meter~E'I1t

fel1l1ung zutdfft, so daß die Gemeinden dem
Wunscihe nach !Befreiung von der Abgabe weit
gehend entsprechen können.

'Ich möchte daher hitten, den Antrag des
Herm KoUegen Dubovsky abzulehnen, weil er
für die einzelnen Gemeinden praktisch keinen
Wert hat. Wo hesonders ,geartetete Siiedlungs
verhältnisse bestehen, werden die Gemeinden
darüber entscheiden. Ich hin davon überzeulgt,
daß sich niemand wegen einer Hundeabg1abe
einen Streit anf'angen wird, sondern daß man
bestrocbtsein 'wird, die einzelnen verschieden
gearteten Auf,f:assungen auszugleichen. Dieser
Ausgl1eich kann ,aber nur in der form g'e
schehen, daß man sowohl den Interessen der
Gemeinden, als auch den geg,ebenen Siedlungs
verhäl tnissen Rechnu11lg trä1gt.

In diesem Sinne möchte ich daher bitten, daß
die Vorl,ag,e des Verfassu'1lgsausschusses an
genommen wird, während ich den Antrag des
Herrn Kollegen Duboysikyzur Annahme nicht
empfehlen kann.

PRÄSIDENT: Die Rednerhste ist ersc,höpft,
der Herr Beflichterstatter hat ,das Schlußwort.

Berichterstatter Ahg. VESELY (SclzllljJ
wort): Den Ausführungen des Herrn Präsi
denten Wondrak 'ist oWoihl nichts hinzuzufügen,
denn die Gemeinden haben ja auf Grund di,eses
Gesetzes alle Möghchkeiven, einzelne Wünsche
weHg,ehelld zu erfüllen. naher würde ioh für
di,e Anl1lahme des Antr,ages des Verfassungs
ausschusses und für die Ablehnung des Reso
luHo'llsantrages des Herrn Abg. Dubovsky
plädie,ren.

PRÄSIDENT (Abstimmung über den Wort
laut des Gesetzes, über Titel und Eingang lind

.1
i
1
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über dasJJesetz als Oanzes sowie über den
Antrag des Verfassungsausschusses): A n Ig e
no mm'eu.

Ich bringe nun den Reso,lutionsantrag dies
Herrn Aibg. Owhovskyz'Uf Abstimmun,g. (Ab
stimmung. - Nach einer Pause): Er ,ist als
alb g ,e1 eh n t zu betracht'en. (Abg. Dubovsky:
Zur Oeschäftsordnung I, Zuerst ist über den
Resolutionsantrag abzustimmen und dann erst
über den Antrag des Verfassungsausschusses,
die Abstimmung ist daher ungültig.)

PRÄSliDENT: Ich trage dem 'Vorschla~g des
Herrn Abg. Dubovsky zur Geschäftsordnung
Rechnun!g Ulnd Ibrinlge zluerst den Rlesolutions
antrag des Herrn Abg. Oubovsky zur Ab
stimmung. (Abstimmung über den Resolutions
antrag): Ab gele h'l1! t.

(Abstimmung über den Wortlaut des Oe
setzes, über Titel und Eingang des Oesetzes
und über das Oesetz als Ganzes sowie über
den Antrag des Verfassungsausschusses): Ich
konstatli'ere die An n ,a ihm 'e des Gesetzes mit
Ausna;hJme der Mivgliooer der Kommunistischen
Partei und! des Lin~ssoziailisten.

Ich ,ersuche den Herrn Abig. So dom k a,
dile 'VellhtandIung zur Zaihl 39 ,einzuleit'en.

Benichtenstatter Abg. SÜDOMKA: leh habe
namens des 'Verfassungsaussohusses über die
Vorlalge der IL'andlesre:gi,erullJg, betreffend den
Gesetzentwurf über die ISch,aHung eines
Fonds zum Ausgileich des den nö. Gemeinden
durch Ersatzleistungen aus AmtSlhaftungs
fällen 'erwachsenden Aufwandes (nö. Amis
haftungsauS!gJleichsfondsgesetz = AHAfG), zu
beriohten.

A'uf Gmnd des Amtshaftungsgesetzes vom
18. Dezember 1948 haften nunmehr auch die
Oemetnden für, den Schaden, Iden ,die als i1hre
Of<gane handelnden P'ersonen ,anderen zufügen.
Dies 'bedeutet, daß ,dlie Gemeinden für den
Schaden, der entsteht, zu 'haften halben. Dieser
Schaden wird Slioh :unter Umständen :gerade bei
den Meiner,en GemeInden ,etementspr,eohend ,aus
wirken, daß nämlich die fin,anzlkraft dieser
Meinen Gemeinden beträchtlkhangegrliffen, ja
sogar üherschritten wird. Um nun eine Ge
fährdung d'ieser kleinen -Gemeinden zu verhin
dem, hat ,dile nö. Llandesre.gierung dnen Ge
setzentwurf eingebracht, der zur JSchaHung.
eines AmtSlhaftungsau~gleliohsfondis r,ät. Dieser
AmtshaftungsauSig},ei'ohsfonds stellt eline Risiko
g'emeinsc:haft der beteiligten Gemeinden ,dar; es
sOinen hier den Gemeinden die A,ufwendungen,
die sich- ,aus Amtshaftungsfällen ergeben haben,
ersetzt werden. Im Rahmen dieses Oesetzles ist
es leider nicht mÖ!gJhch, ,auch den Organen
eine Sicherheit für dien entstandenen Schaden
und für die auf Grund des Amt5haHungs
gesetzes bestelhende RücklgriHsmöglichkeit zu

g,eben. Hier ftehlt eben .der Landiesgesetzgebung
diie ihr zur iBescMuß'fassung zustehende Kom
petenz. Es wird aber ,angleraten, daß di,e Oe
mei-nden den'Sel:benWeg gehen, Wli'e ihn der
Bund lund die Lände'r beabsichtlilgen, nämHch
ihl'en Or!g,anen leine 'Vereinbarung :anzutr,agen,
daß sie einen bestimmten B,etra'g für dii,e auf
Grund des Amtshaftun:gsa:usgleichsf'Onds be
stehende Leistung übernehmen. Es soU die
Gemeinde lin berückSlichti~ungswüpdigenfänen

- das heiHt, wenn das Handeln dies Organes
nicht schuldihaft und vorsätZlllioh, also dolos
~soheheDJist - von eiinem RüdklgJriffsreoht ab
sehen bzw. die Ersatzansprüche entsprechend
herabsetzen.

iDer Entwurf 'geht von der Auffassung aus,
daß das 'V,el1hältnis der Gemeinde dem fonds
g,egenüber ein rein ipdvatredhHiiohes 'ist; nur
dile f'Dage der A1blglaheneinhebung und ,die Ein
bebung de'r Umlalgen wläre 'nach öffentHchem
R'echt zu hehanddn. Es dada:ber das han
delnde Organ, dias zum 'RückgniH herangezo
gen wir:dl,oder die ,Person oder Partei, der
durch das Ihandelnde 011gan Sohaden z'ugdügt
wurde, ,an den fondIs :selhst keine Ansprüche
auf Sohadensvergütung stellen.

Wenn Ii<~h mich nun mit dien ,einzelnen P.unk
ten des Gesetzentwurf,esbef-asse, so möchte ich
sagen, daß der § 1 des Gesetzes -den Zweck
des Gesetzes festlegt. '

Der Ausgleichsfonds soH nach § 5 Jelii,e Mittel
ei'Ilimal dadluroh aufbringen, diaß ihm die Gelder
dies aus der reichsdeutschen Zeit stammenden
kommunalenIHaftpflicht'Sohadenausgleichsfonds,
die jetzt tot liegen, zur VerflÜlgullig gestellt wer
den; des 'Wieiteren 'SoH die nö. Lanidesr,eg,iefiung
dem :fÜillldis dlurchiBeschluH aus den zur Gewäh
rung, von BedarfSIZuwei'sungen zur Verfü,gun:g
stehenden Mitteln einen nicht l1ückzaihlbaren
Betrag zur Ver{!üIgung stellen, und sohli'eßlich
soll aUjäihrHoh durch. IBescMuß dies Beirates
festgelegt werden, wi'e hoch die Umla1gen s'ein
soNen, ,die ,die Geme~nden aufzubr:in:gen hätten.
Die Aufbringullig der Umlaigen so'11 auf GrUlnd
des AuHeilungssohlüssels dies Ifinamausgl-eichs
gesetzes vorgesohrieben werden.

Zum 'Reohtsvenhältnis zwischen den Gemein
den undi dem Fon-ds Iwäre zu Isagen, daß der
Fonds ein ge:wi,sses Interesse diar,an hat, ,daß
die Geme'inden 'jetzt nicht auf Kost,en des
fondIs :DU sündigen begJinnen. Es ist !hier vor
geschr.ieben, daß die üemeinden dem Fonds
einen Streit oder einen R'echtsfaill zu verkünden
und sich 'an den Rat des fonds zu halten
hätten.

Der 'fonds verlgütet ,die allfällig anfa1'1enden
Schadensbeträge in der Ifornn, daß die Oeme,in
den auf Grund ihrer Gr'öße einen bestimmten
Teil al-sHgenlleistung :aufzu'br,ingen 'haben, die
zwtisohen 200 biJs 1200 S schwankt. Die Eiigen-
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leistung kann a'ber im jahr nur für zwei Fälle
venla'n'gt werden. Oie übni'genanfa1'lenden ,fälle
müssen i'n der vollen Hö!he vom fonds v'er:gütet
werden.

Der fonds wüd durch e,in Mitglied der
nö. Landesreg,ierung 'V'erwaltet, dias zusammen
mit ei'nem Beirat die Geschäfte zu führen hat.
Der Beiratbest,eht ,aus zwei Beamten des
Amtes der nö. LandesfleigUerung und fÜnf 'Bür
genmeistern. Die Beiräte sind auf jeden fall
zu hören, Iwenn es sich um ,die Umlegung und
festle!gung der Beiträ,ge handelt, des weiteren
wenn der iHaushal tsplan festigetlegt wird und
wenn die 'Reohnungsl,egung erfolgt.

Der Vedassunlgsausschuß hat sioh in zwei
Sitzungen mit dieser Vorla!ge der Landes
regierung heschäft:i,gt und den Gesetzentwurf
lin großen Zügen gut'gehdßen. Der Verfas
sungsausschluß ;hat einz!irg und allein ei'ne Än
der:ung vorges'c'hlagen, die auch einstimmi'g be
schlossen wunde. ,Sie betrif'ft die Zah,J der Bei
sitzer, die eine Sitzung des ß,ekat,es verlangen
kann. Diese wurde 'von drei auf zwei herab
gesetzt.

Ich stelle dialher im Namen des Verfassungs
ausschusses ,den Antrag (liest):

Der Hohe Landtag woUe bescMießen:
,,1. Der zUlli~gende Gesetzentwurf (siehe

Landesgesetz vom 9. februar 1950), betreffend
die Schaffung eines Fonds zum Ausgleich des
dennö. Gemeinden durch Ersatzleistungen aus
AmtSlhaftun,gsfällen erwachsenden Aufwandes
('l1Iö. Aimt'shaftungsausgleichsfpndsigesetz
AHA'fG)', wird ,genehmigt.

2. Die ,Landesregderung wlird beauftragt,
wegen Durchführung dieses Gesetzesheschlus
ses das Erfol'derliC'he zu vemnlassen."

Ich ,bitte um Annahme des Antrages.
PRkSH),ENT: Zum Wort'e rist niemand ge

meldet. Wir kommen zur Abstimmung. (Ab-
stimmung über Titel und Eingang des Ge
setzes, über den Wortlallt des Gesetzes lind
über das Gesetz als Ganzes sowie über den
Antrag des Verjassllllgsallssclzllsses): Ich kon
staüere die A nn ahm e.

Ich ersuche den Herrn Abg. So <cl 0 m k a,
die Verlhandlung zur Z'alhl 32 e,inzuleiten.

Berichterstatter Ahg. SODOMKA: leih habe
namens des VerfassuugsaussClhus'ses üher die
Vorlage der Landesregierung, betreffend die
EinhebUlug ,einer Ahg,abe von öffentlichen An
kündi!gungen (nö. Ankündiguugs,ahg,abegesetz
1950), zu bepiC'hten.

,Wie bei den vorher in den Sitzungen des
Hohen Hauses b'eschlossenen Abgabengesetzen
ist laucih in 'dem vorliegenden und auf Ihren
Plätzen auf,gelegten Anikündi'gungsabgegesetz
1950 ,die auf Grund der bundesei:n!heitlicheu
Verfahrensgesetzgebung notwendige Nolvel-

lierung eingearbeitet worden. Auf Grund des
Abga1benrechtsmittelgesetzes, des Abgabenein
hebungsgesetzes, des ZusteHungsgesetzes und
der Abgabenexekutionsor,dinullig wurden eine
Reihe von 'ß.estiimmungen des ,aHen Ankündi
gungslgesetzes geändert. Um sich dies,er be
stehenden 'Rechtso-rdnung anzupassen, danüher
hinaus um eine Vereinf1achung ,in der Hand
habung des Gesetzes und edne bessepe Über
skhtlichkeit zu err,eiohen, Iwurde dieses Gesetz
neu igefaßt und die !in frage kommenden Be
sNmmUlugen lin großen Zügen ;im Oesetz,e ein
g,ebaut. Überdies sirnd noch einz,elne Änderun
'gen 'herücks'ichbgt worden, ,di,e sich aus d'er 'bis
hedgen Prax!is ergehen haben.

Im dnzelnen br,ingt der § 1 im V,ergleich zu
den früheren :BesHmmungen eine Änderung da
durch, daß einmal die früher erforder,liche
Genehmi,gun,gspflicht durch Gemeind,erats
besC'hluß fallengellassen wurde. Di'es geschah
deshalb, weil man hier im Gesetz zwingend
festigelegt hat, daß diie Ei'nheb:ung dieser Ab
gahe nrach testen Sätzen zu erfo!lgen hat. .

Weiter wurde eine Änderung lim Wirksam
keitsheginn dies Ei'nhebungsbeschlusses herbei
,geführt. früher war der E inhebungsbeschIuß
sofort nach BeschlußfaslsiU!ng im Gemeinderat
wirksam, jetzt hat man hier fest'gdegt, daß d'ie
W,jriksamkeit dieses 'BeseMusses mit dem auf
den Tag der Zustimmung durch die Landies
r'egi'emng folgenden Monats'ersten in Kraft
hitt.

Der § 2 hält sich im wesentlichen an di,e
früher bestehenden B,estimmungen.

iDer § 3 hat dadurch eine Erweiterung er
fahren, daß eine bestimmte Gruppe von An
kündiglungen ausgenommen werden kann. Die
Befr,eiul1ig von der AbgabepfliC'ht erfülgt teils
krraft Gesetzes, teils auf Grund eines Antrages.
Hier hat man einem Antrag ,dier Handels
kammer Rechnung getragen u:nd hat die An
kündigungen der öffenfil!ich-rechththen Körp,er
seh,aUen sow,ie derpoHt.isohen Parteien und der
beruflichen Interessenvertretungen von der An
kündigungsabgabe au,sgenommen. In der zwei
ten Gruppe der ßefl'eiu:ngsbestimmungen, die
die Ankündigunrgen. betreffen, di,e auf Antrag
befreit werden können, hat man eine Engän
z'uJl1g in ,der Form geschaHen, daß man auch
die wissenschaftlichen Ulnd Bi,ldungszwecken
dienenden Arnkündigun!gen 'Von der Abgabe
alUisgenommen hat. Außerdlem wunden Ihier a.uch
die mildtätigen oder gemeinnützigen Zwecken
dienenden Ankründilguugen berüdkskhtigt, die
gleichflalls von der Ahgabe hefr,eit werden
können.

'Der § 4 bön!gt di,e Iwesentliche Andierung,
di'e leih bereits eingangs erwähnte. Er legt
~wingend fest, daß die Oemeinde die tim
Landiesg1es'etz vOl'geschriebenen S,ätze 'einzu-
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heben ,hat. IBesC'Mießt der Gemeindemt, daß die
Anikündi'gJuln,gsab,gabe 'ei'ngehoben wird, so
müssen die im Gesdz festgelegtlen Sätze an
gewendet werden. Es hegt nioht mehr im Er
messen ,der Gemeinde, die Höhle der Abgabe
festzusetzen oder Arten von Ahgaben auszu
nehmen.

Die übrigeIl! Bestimmungen halten sicJh ,an die
B'estimmungen der Abgabenverfa1hrensgesetze,
die bundeseiniheiUi!ch festlgJele!gt wurden. Ledig
lich im § 7 wunde nooh hei der Überpr1üfung
der Ahgabe den üblichen, in anderen Ab:~abe

gesetzen fe~tgelegten Bestimmungen Hechnung
getragen.

Der V,erfas'Sungsausschuß hat sich mit dieser
Gesetzesvorlage beschäftigt und ich stelle ,in
sei,nem Nal1llenfo\<genden Antra,g (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschi\iteßen:
,,1. Der zuhegende Gesetzentwurf (siehe

Land:es!gesdz vom 9. februar 1950), betref
f'wd die ,Ein1hebung einer Abgrabe vo'n öHem
l>ichen Ana<iÜndi,g:ungen (nö. Anlwündilgungsab
gabegesetz 1950), wird genehmi,gt.

2. Die 'L'andesreg,j,erung wird beauftragt,
we;gen Durchführung dieses Gesetzeshesohlus
ses das Erfol'derlkhe zu veranlassen."

Ich bitte um Annahme dies Antmg'es.
PRÄSIDENT (Abstimmung über den Wort

laut des Gesetzes, über Titel und Eingang ulld
über das Gesetz als Ganzes sowie über den
Antrag des Vertassungsausschusses): An.g {'
n om men.

Die fraktion der Landtiagsablgleofidineten der
ÖVP hat mit !Schreiben vom 8. Februar 1950
ersucht, an SteHe dies am 12. jänner 1950 in

die Herufungsikommissionen auf orund-...des
Abgabemechtsmittelglesetzes vom 9. ,FebflUar
1949, HOBt Nr. 60, als SteM,vertreter ,ge
\VlähUen, schwer erkrankten Herrn R ,e d I
Anton, iBuc'hsachverständig'er und Helfer in
Skuersaohen, W'aldktirchena'1l' ,der Thaya 60,
Herrn M:i t tel' m a y ,e r josef,M,alenneister
in Korneuburg, Hisambergstraße 9, zu ent
smden.

Mit Zustimmung des Hohen Hauses setze
ich ,diese Ersatzwahl noch auf die Tagesord
nung der heuN,gen :Sitzung. (Nach einer
Pause): Keine E,in1wend1ung.

Ich bitte die Herren Abgeordneten, di'e
Stimmzettel, welche auf den Plätzen aufliegen,
HuszufüHen und: abzugeben. (Nach Abgabe der
Stimmzettel): Di,e Herren >SchriftfiÜ>hrerersuche
idh, das Skrutinium vorzunehmen. Zu diesem
Zwecke u'1lIter'breohe 'ioh die SitzUing auf fünf
Minuten. (Nach Voma/ulle des Skrutiniums):
Ich nehme die Sitzung wieder auf.

Abgeg,eben wurden 52 Stimmen. Mit aUen
abgegebenen SNmmen 'Wurde als Stellvertreter
in diie iBemfungskommissionen Herr Mitter
mayer josef 'gewählt.

Somit ist di'e Tagesol'dnung der heutigen
Sitzung erledigt.

Es werden folgende AusschlÜsse ihre Sitzun
gen ahhalten: Hauauss,chuß sogl'eiclh ,j,m Zim
mer des Herren Präsidenten 'Endl, f,inanzaus
sClhuß so!gleioh im Herrensaall.

Oi,e nächste SitzunJg wird im schriftliohen
Wege beikanntlgege:ben werden.

Die Sitzu1ng istgescMossen.

(Schluß der Sitzung um 16 Uhr.)


